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GZ 302.1001OO2-281113

Amt der
Steiermärkischen Landesregierung
Burgring 4
8010 Graz

Entwurf einer Verordnung über die Standesamtsverbände in
der Steiermark

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof dankt für die mit Schreiben vom B. Jänner 2013,
GZ: ABT03 -2.Oll1O-2OlOl21, erfolgte Übermittlung des Entwurfs einer Verordnung
über die Standesamtsverbände in der Steiermark und verweist anlässlich des gegen-

ständlichen Begutachtungsverfahrens auf seine Stellungnahme zum Entwurf der
Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung vom 2 1. August 2012,

GZ 302.2441002-281/12, welche in der Beilage mitübersandt wird. Im Hinblick auf die
dort angesprochene Verbesserung der effizienten und effektiven Leistungserbringung
teilt der Rechnungshof mit, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen des

Begutachtungsverfahrens keinen Anlass zu Bemerkungen aus Sicht der Rechnungs-
und Gebarungskontrolle geben.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Präsidenten:
Sektionschef Ing. Mag. Günther Schlicker
Leiter der Sektion 2

F.d.R.d.A.:

1 Beilage
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GZ 3O2.2441OO2-281112

Ilntwurf einer Verordnung über Sprengel, Bezeichnung und
Sitz der Bezirkshauptmannschaften in der Steiermark
(Steiermärkische Bezirkshauptm annschäftenverordnung)

Sehr geehrte Damen und llerren,

der Rechnungshof dankt für die mit Schreiben vom 19. Juli 2012,
GZ FAIF- l35ll2012-3, erfolgte Übermittlung des Entwurfs einer Verordnung über
Sprcngel, Bezeichnung und Sil.z cler Bezirkshauptmannschaften in der Stciermark
(Steiennärkische Bezirkshauptrnannschaftenverordnung) und nimml hiczu im Rahmen
des Begulachtungsverlahrens aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrollc wie
folgt Stellung:

1. In inhaltticher Hinsicht

Dul'ch die geplante Zusammenlegung von derzeit sechs zu drei grofìen Vcrwaltungs-
bezirken würden laut den Erläuterungen tles vorliegenden Enl.wurfes mittel- und
langfiistig Einsparungen ermöglicht, der Vollzug würde vcreinheitlichl und das
Dienslleistungsangebot würde durch Spezialisierung in verschiedenen Aufgaben-
bereichen verbessert werdcn. Der Rechnungshof ha1 bereits im lìahmen der letzten
Begutachtung zurn Entwurf eines Steiermärkischen Bi:zirksbehörden-Reorganisations-
gesetzes 2012 (BB-ReorgG 2Ol2) sowie zum Entwurf'einer Verordnung der
Steicrmärkischen Landesregierung über Sitz und Sprengel der Bezirkshauptmann*
schaf'len in der Steiermark in sciner Stellungnahme von 5. September 2011,
G7,, 302.2441)01-51.411l auf die Problematik der sehr kleinteiligen Slruktul'en auf' dcr
Ebene der Bezirkshauptmannschaflen hingcwicsen, wclchc eine eflizientc und effektive:
Leistungserbringung erschweren und behindern.

Insofèrn begrüflt cler ltechnungshof'rlie geplante Zusammenlegung, weist ;lber in
Anbetracht rlcr bevorslehenden Neuorganisation der Ilezirkshau¡rtmannschaf'ten
nochmals auf'dic Problcmanalysc der Ex¡rerten¡gruppe ,,Verwaltungsrefi)rm" im lSereich
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,,Aulgabeureform und Strukturbereinigung", Arbeitspâket B, hin (abruli:ar unter:
http://www.re chnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2010/beratung/verwaitungsreform
/Aufgabenreform/Prob lemanalysc*Aufgabenrcfo rrn. p dfl.

In den Positionen des Rechnungshofes zur Verwaltungsreforrn, Reihe 2Ollll,TZ s.g,
S. B5 ff, wird aul'das Erlbrdernis von Strukturrel'ormen auf Ebenc dcr Bezirkshaupt-
mannschaflcn hingewiesen. Der Grundsatz, dass die lJezil'ksverwaltungsbehörden als
umfasseud zuständige erstinstanzliche Behörden der allgemeinen staatlichen Verwallung
fungieren, isl ctwa nichl durchgehend verwirklicht. Die llezirkshauptmannschaftcn sind
in den Bundesländern mit unterschiedlichen Kompetenzen versehen (2.8. Sozialhilfe-
verbände) und ein standardisierter Vollzug (2.8. Standards für Bctriebsanlagen-
genehmigungen) ist nicht gesichert. Die Möglichkeiten zu Verfahrenskonzentrationen
und zum Ausbau des Onc-Stop-Shop-Prinzips sind noch nicht völlig ausgeschöpft.
Weiters wäre der flexible Einsatz von Fachpersonal im Forstdienst über Bezirksgrenzen
hinweg sinnvoll (siehe S. 198, lfd. Nr. 5).

2. Lur Darstetlung der finanziellen Auswirkungen

Den Erläuterungen zufolge wtirdc die vorgesehene Zusammenfuihrung der Bezirks-
hauptmannschaften eine Verbesserung der Kosteneffizienz und damit langfristig
Einsparungen für das Land in l{öhe von bis zu 6,8 Mill. EUR jährlich bringcn. Der
Rechnungshof weist diesbezüglich darauf hin, dass die l{erleitung der Ikjhe diescr
langfristigcn Einsparungen aus den vorliegenden Angairen in den Erläulerungen nicht
möglich ist.

In den lìrläuterungen des vorliegenden Entwurfes wird ausgeführt, dass seitens einer
vom Landesamtsdirektor cingerichteten Projektgruppe für die 0rganisation rler neuen
Bezirkshauptmannschaften ein ,,Zwei-Standorte-N4odell" vorgeschlagen wurde, wonach
ein Stanclotl dic neue Bezirkshauptmannschaft und der andere Standort cine
Außenstelle bzw. ein Verwaltungszentrum wäre. Die DetailumsetzunS sollte durch die
jeweils designierten Bezirkshauptleule unter Einbindung der Personalvertretung
erf'olgen. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die beabsichtigte Aufrechterhaltung
eincs zweilen Standol'tes .je zusammengelegter Bezirkshauptmannschaft dem
Koslenabbau insbesondere bei den Infiastruktur-, aber auch bei den Personalkosten,
entgegenwirken kön nte.

Zusätzliche Kosten für den Bund würdcn sich durch dcn notwcndigcn Anpassungsbeclarf'
bei Rechtsvorschril'ten und nicht unerheblich bei EDV-Fachanwendungen ergebcn"
Durch die Reduktion um drei Ilczirksschulräte, wäre aber von einem Einsparungs-
polcnziaì liir dcn Ilund auszugehen. Die angelührten Mehraufwendungen und
Einsparungen für den llund wcrdcn.jedoch ebensowenig bcziff ert, wie auch der bci dcn
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Gemeinden cntstehendc Anp¿tssutrgsaulwand in deren EDV-Altwendungcn dr-lrch dic:

neu zu vergebenden Ilezirks- und Genleindenummern.

Mit freundlichen GrüfJen

ljür den Präsidentgr:
i.V. Mag. Wollgang Raschcndorfcr

tì.d.tì.d.4.:
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